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Diakonisches Werk Württemberg


Freiwilliges Engagement und Zivildienst

Informationen zum

Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
In seiner Sitzung am 6.7.2007 hat der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ beschlossen. Am 21. 9.2007 wurde es im Bundesrat beschlossen. Dadurch sollen das Gemeinnützigkeits- und Spenden-recht großzügiger geregelt und Spender, Stiftungen, Vereine, Übungsleiter und die Spendenbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt werden. Das Gesetz soll rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft treten.
Das Gesetz bringt u. a. folgende Verbesserungen:

● Der Übungsleiterfreibetrag wird von derzeit 1.848 Euro auf 2.100 Euro angehoben (§ 3 Nr. 26 EStG).

● Für Personen, die sich freiwillig engagieren und dafür eine Vergütung erhalten, wird ein Steuerfreibetrag in Höhe von bis zu 500 Euro im Jahr gemäß § 3 Nr. 26a EStG eingeräumt. Dieser Betrag ist ebenfalls sozialversicherungsfrei. Bekommen Ehrenamtliche für Fahrtkosten, Telefon, Materialien etc. eine Auslagenerstattung, so bleibt dies von der 500-€-Pauschale unberührt. 
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Steuerermäßigung in Höhe von 300 € pro Jahr für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten im mildtätigen Bereich wurde nicht in das Gesetz aufgenommen. Stattdessen wurde der Freibetrag bis zu 500 € gemäß § 3 Nr. 26a EStG eingeräumt. Wer die Pauschale in Anspruch nimmt, soll nicht zusätzlich noch die Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen und auch nicht den sog. Übungsleiterfreibetrag gewährt bekommen.
● Vereinheitlichung und Anhebung der Höchstgrenzen für den Spendenabzug von bisher 5% (zur Förderung kirchlicher, religiöser und gemeinnütziger Zwecke) bzw. 10% (für mildtätige, wissenschaftliche und als besonders förderungswürdig aner-kannte kulturelle Zwecke) des Gesamtbetrages der Einkünfte (§ 10b Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG) auf 20% für alle förderungswürdigen Zwecke.
Th. Hoffmann, 01.10.2007


